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Haushaltssatzung  
der Gemeinde Gehrde 

für das Haushaltsjahr 2020 
 
 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfas-
sungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Gehrde 
in der Sitzung am 22.04.2020 folgende Haushaltssatzung für 
das Haushaltsjahr 2020 beschlossen: 

 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf 2.378.500 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 2.444.900 € 

Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis -66.400 € 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 € 

außerordentliches Ergebnis 0 € 
 
Gesamtergebnis -66.400 € 
 
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender  

Verwaltungstätigkeit 2.097.200 € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender  

Verwaltungstätigkeit 2.008.000 € 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 500 € 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2.502.500 € 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 2.502.000 € 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 93.900 € 

festgesetzt. 
 
Nachrichtlich Gesamtbeträge 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 4.599.700 € 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 4.604.400 € 

Finanzmittelbestand 2020 -4.700 € 
 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für In-
vestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Krediter-
mächtigung) wird auf 2.502.000,00 € festgesetzt.  
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.  
 
 

§ 4 
 

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquidi-
tätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 700.000 € fest-
gesetzt. 
 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für 
das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt: 
1. Grundsteuer 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe  

(Grundsteuer A) 380 v.H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 380 v.H. 
 
2.  Gewerbesteuer 395 v.H. 
 
 

§ 6 
 
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlun-
gen im Sinne des § 117 NKomVG gelten als unerheblich, 
wenn sie 5.000 € nicht übersteigen.  

B.     Bekanntmachungen der kreisangehörigen Städte, Gemeinden 
        und Samtgemeinden und der Zweckverbände 
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§ 7 
 
Die Notwendigkeit einer Nachtragshaushaltssatzung im Sinne 
des § 115 Abs. 2 Nr. 2 NKomVG ist gegeben, wenn sich Mehr-
aufwendungen ergeben, die im Einzelfall 5 v.H. der Gesamt-
aufwendungen des Ergebnishaushaltes übersteigen. Gleiches 
gilt für Mehrauszahlungen in Bezug auf die Gesamtauszahlun-
gen des Finanzhaushaltes.  

 
 

§ 8  
 
Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher Bedeutung 
im Sinne von § 12 Abs. 1 Satz 1 KomHKVO wird auf 
100.000,00 EUR festgesetzt.  
 
Gehrde, den 20.05.2020 
 
  

Der Bürgermeister 
Voskamp  

 
 

Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2020  
 
Vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Gemäß § 120 Abs. 2 
und § 122 Abs. 2 des Niedersächsischen. Kommunalverfas-
sungsgesetzes (NKomVG) ist die für § 2 (Kreditermächtigung) 
und § 4 (Höchstbetrag der Liquiditätskredite) der Haushalts-
satzung erforderliche Genehmigung durch den Landkreis Os-
nabrück am 19.05.2020 unter dem Aktenzeichen 11.3-
2020/009906 Tsch erteilt worden.  
 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG 
vom 16. bis 24.06.2020 zur Einsichtnahme im Gemeindebüro 
der Gemeinde Gehrde, Lange Straße 49, 49596 Gehrde, wäh-
rend der Dienststunden öffentlich aus.  
 
Darüber hinaus kann der Haushaltsplan im Internet eingese-
hen werden unter https://www.bersenbrueck.de/staticsite/sta-
ticsite.php?menuid=3104&topmenu=3001  
 
 
Gehrde, den 20.05.2020  
 

Gemeinde Gehrde 
Der Bürgermeister 

Voskamp  
 
 
Nachtrag zum Veröffentlichungshinweis:  
 
Alle Interessierten, die die Haushaltssatzung 2020 einsehen 
möchten, setzen sich bitte mit der Gemeinde Gehrde, Telefon 
05439/94550, Mail info@gehrde.de, in Verbindung.  
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Bekanntmachung 
über das Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 11,  

1. Änderung „Sundernstraße“ 
mit örtlichen Bauvorschriften (ÖBV)  

der Gemeinde Bad Rothenfelde 
 
 
Der Rat der Gemeinde Bad Rothenfelde hat in seiner Sitzung 
am 28.04.2020 die 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 11 

„Sundernstraße“ mit örtlichen Bauvorschriften, bestehend aus 
der Planzeichnung mit textlichen Festsetzungen, als Satzung 
beschlossen und die dazugehörige Begründung gebilligt. 
 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes der Innenentwicklung 
erfolgte im Verfahren gem. § 13 a Baugesetzbuch (BauGB).  
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 11 „Sundern-
straße“, 1. Änderung, beinhaltet im Wesentlichen die Grund-
stücke „Am Kurpark 13“ und „Am Kurpark 15“ und besteht aus 
dem Flurstück 65/10 und 75/3 (teilweise) der Flur 2, Gemar-
kung Bad Rothenfelde. Er wird im Norden durch die Nordgren-
ze des Flurstücks 75/3, im Nordosten durch die Straße „Am 
Kurpark“, im Süden durch die „Brunnenstraße“ und im Westen 
durch die Ostgrenzen der Grundstücke „Brunnenstraße 6“ und 
„Am Wittekindsprudel 2“ begrenzt. Die genaue Lage ergibt 
sich als dem als Anlage beigefügten Lageplan, der Bestandteil 
dieser Bekanntmachung ist. 
 
Der Satzungsbeschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 Bau-
gesetzbuch (BauGB) öffentlich bekannt gemacht. Mit dieser 
Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 11, 1. Änderung 
„Sundernstraße“ mit örtlichen Bauvorschriften (ÖBV) in Kraft. 
Gemäß § 30 BauGB sind im Geltungsbereich eines Bebau-
ungsplanes Vorhaben planungsrechtlich zulässig, wenn sie  
den Festsetzungen des Bebauungsplans nicht widersprechen 
und die Erschließung gesichert ist. 
 
Gemäß § 10 Abs. 3 BauGB wird der Bebauungsplan mit der 
Begründung vom Tage der Bekanntmachung bei der Gemein-
de Bad Rothenfelde, Zimmer 20, Dachgeschoss im Westeck-
bau des Kurmittelhauses, Frankfurter Straße 3, 49214 Bad 
Rothenfelde, während der Dienststunden zu jedermanns Ein-
sicht bereitgehalten. Über den Inhalt des Bebauungsplans 
wird auf Verlangen Auskunft erteilt. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 215 Abs. 1 BauGB  
 
- eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtli- 

che Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften,  

- eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB be- 
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis 
des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes 
und  

- nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des  
Abwägungsvorgangs  
 

unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
seit dieser Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegen-
über der Gemeinde Bad Rothenfelde unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht wor-
den sind. Dies gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 
2a BauGB beachtlich sind.  
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 
4 BauGB über die Entschädigung von durch den Bebauungs-
plan eintretenden Vermögensnachteilen sowie über die Fällig-
keiten und das Erlöschen entsprechender Entschädigungsan-
sprüche wird hingewiesen. 
 
 
Bad Rothenfelde, 12.05.2020 
 
 
 

Gemeinde Bad Rothenfelde 
Der Bürgermeister 

(Siegel) Rehkämper 
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Bekanntmachung  

der Genehmigung 
der 32. Änderung des Flächennutzungsplanes 

der Stadt Dissen am Teutoburger Wald 
 
 
Der Landkreis Osnabrück hat die vom Rat der Stadt Dissen 
am Teutoburger Wald am 09.12.2019 beschlossene 32. Ände-
rung des Flächennutzungsplanes mit Verfügung vom 
29.04.2020 - Az.: 6.3-15-32-2020 - gem. § 6 Baugesetzbuch 
(BauGB) genehmigt. 
 
Der Geltungsbereich der 32. Flächennutzungsplanänderung 
liegt in der Stadt Dissen aTW, nördlich der Bahnhofsstraße, 
südlich des Baugebietes „Erpener Weg“, östlich der Berliner 
Straße und westlich der Stettiner Straße.  
 
Das Plangebiet hat eine Größe von ca. 4,9 ha. 
 
Die Lage des Plangebietes ist aus der nachstehenden Über-
sichtskarte ersichtlich. 
 
Die 32. Änderung des Flächennutzungsplanes einschließlich 
der Begründung mit Umweltbericht und Anlage zum Umwelt-
bericht (Bestandsplan Biotoptypen) kann ab sofort im Rathaus 
der Stadt Dissen am Teutoburger Wald, Große Straße 33, 
49201 Dissen aTW, Zimmer 1.01, von jedermann eingesehen 
werden.  
  
Jedermann kann über den Inhalt der oben genannten Flä-
chennutzungsplanänderung Auskunft verlangen. 
 
Das Rathaus ist zumindest vorübergehend zwar noch für den  

 
 
allgemeinen Publikumsverkehr geschlossen. Eine Einsicht-
nahme der Planunterlagen ist jedoch während der Dienstzei-
ten nach vorheriger fernmündlicher Terminvereinbarung (Tel. 
05421-303-0; 05421-303-148) möglich (BVerwG, Beschl. v. 
27.05.2013 – 4 BN 28.13 – ZfBR 2013, 580). Die jeweiligen 
für die Stadt Dissen aTW im Zeitpunkt der Einsichtnahme gel-
tenden Infektionsschutzanforderungen sind zu beachten. 
 
Mit dieser Bekanntmachung wird die 32. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes der Stadt Dissen am Teutoburger Wald 
gemäß § 6 BauGB wirksam. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 215 Abs. 1 Ziffer 1 
– 3 BauGB i.d.F. der Bekanntmachung vom 3. November 
2017 (BGBl. l S. 3634), das durch Artikel 6 des Gesetzes vom 
27. März 2020 (BGBl. l S. 587) geändert worden ist, die Ver-
letzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeich-
neten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berück-
sichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes 
und des Flächennutzungsplanes und nach § 214 Abs. 3 Satz 
2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs dann 
unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr 
seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplanes oder der 
Satzung schriftlich gegenüber der Stadt Dissen aTW geltend 
gemacht worden sind. 
 
Der Sachverhalt, der die Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften oder den Mangel der Abwägung begründen 
soll, ist darzulegen. 
 
 
Dissen aTW, den 27. Mai 2020 
 
 
 

Stadt Dissen am Teutoburger Wald 
Der Bürgermeister 

(Siegel) Eugen Görlitz 
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1. Haushaltssatzung  
der Gemeinde Belm  

für das Haushaltsjahr 2020 
 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfas-
sungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Belm in der Sitzung 
am 06.04.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 

 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

1.1 der ordentlichen Erträge auf 22.486.000 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 22.377.000 Euro 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 Euro 

 
 
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

2.1 der Einzahlungen aus laufender  
Verwaltungstätigkeit 21.746.900 Euro 

2.2 der Auszahlungen aus laufender  
Verwaltungstätigkeit 20.652.800 Euro 

2.3 der Einzahlungen für  
Investitionstätigkeit 1.821.900 Euro 

2.4 der Auszahlungen für  
Investitionstätigkeit 9.172.400 Euro 

2.5 der Einzahlungen für  
Finanzierungstätigkeit 7.076.400 Euro 

2.6 der Auszahlungen für  
Finanzierungstätigkeit         820.000 Euro 

 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
 
- der Einzahlungen des Finanzhaushalts 30.645.200 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushalts 30.645.200 Euro 
 

 
§ 2 

 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für In-
vestitionen und für Investitionsförderungsmaßnahmen (Kredit-
ermächtigung) wird auf 7.076.400 Euro  festgesetzt. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushalts-
jahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in An-
spruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000 Euro 
festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für 

das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe  

(Grundsteuer A)          380 v.H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 379 v.H.  
 
2. Gewerbesteuer 380 v.H. 
 
 
Belm, den 06.04.2020 
 

Gemeinde Belm 
Der Bürgermeister 

Viktor Hermeler 
 
 

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 
2.1  Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr  

2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
2.2  Die nach §§ 120 Abs. 2 und 122 Abs. 2 NKomVG erfor- 

derlichen Genehmigungen sind durch den Landkreis Os-
nabrück am 25.05.2020 unter dem Aktenzeichen 11.3 Re 
- erteilt worden.  

2.3  Der Haushaltsplan sowie der darin enthaltene Beteili- 
gungsbericht liegen nach § 114 Abs. 2  Satz 3 NKomVG 
vom 16.06.2020 bis zum 24.06.2020 zur Einsichtnahme 
im Rathaus, Marktring 13, Zimmer 1, öffentlich aus. Zur 
Einsichtnahme ist eine Terminvereinbarung unter Tel. 
05406/505-0 vorzunehmen. 

 
 
49191 Belm, den 27.05.2020 
 
 

Gemeinde Belm 
Der Bürgermeister 

Viktor Hermeler 
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Satzung  
für die Freiwillige Feuerwehr 
in der Gemeinde Bissendorf 

 
 
Aufgrund des § 10 des Niedersächsischen Kommunalverfas-
sungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 
576), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 
20.06.2018 (Nds. GVBl. S. 113) und der §§ 1 und 2 des Nie-
dersächsischen Brandschutzgesetzes (NBrandSchG) vom 
18.07.2012 (Nds. GVBl. S. 269), zuletzt geändert durch Art. 1 
des Gesetzes vom 16.05.2018 (Nds. GVBl. S. 95) hat der Rat 
der Gemeinde Bissendorf am 26.05.2020 folgende Satzung 
für die Freiwillige Feuerwehr in der Gemeinde Bissendorf be-
schlossen: 
 
 

§ 1 
Organisation und Aufgaben 

 
Die   Freiwillige   Feuerwehr   ist   eine   Einrichtung   der   Ge-
meinde Bissendorf. Sie besteht aus den zur Sicherstellung 
des Brandschutzes und der Hilfeleistung in den Ortsteilen Bis-
sendorf, Ellerbeck, Jeggen und Schledehausen unterhaltenen 



Ortsfeuerwehren. Die Ortsfeuerwehren Bissendorf und Schle-
dehausen sind als Schwerpunktfeuerwehr (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 
der Verordnung über die kommunalen Feuerwehren – Feuer-
wehrverordnung – FwVO vom 30.04.2010 [(Nds. GVBl. S. 
185, 284]), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
17.05.2011 [Nds.GVBl. S. 125]) und die Ortsfeuerwehren El-
lerbeck und Jeggen als Grundausstattungsfeuerwehren (§ 1 
Abs. 1 Nr. 1 FwVO) eingerichtet.  
 

 
§ 2 

Leitung der Freiwilligen Feuerwehr 
 
(1) Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Bissendorf wird  

von der Gemeindebrandmeisterin oder dem Gemeinde-
brandmeister geleitet (§ 20 Abs. 1 Satz 1 NBrandSchG). 
Im Verhinderungsfalle erfolgt die Vertretung in allen 
Dienstangelegenheiten durch eine seiner stellvertreten-
den Gemeindebrandmeisterinnen oder einen seiner stell-
vertretenden Gemeindebrandmeister, für den Fall, dass 
ausschließlich eine stellvertretende Gemeindebrandmeis-
terin oder ein stellvertretender Gemeindebrandmeister er-
nannt ist, durch diese bzw. diesen. Sie sind im Dienst Vor-
gesetzte der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr. 

 
(2) Für den Fall, dass bei der Erfüllung der Aufgaben zwei  

stellvertretende Gemeindebrandmeisterinnen oder stell-
vertretende Gemeindebrandmeister ernannt sind, ist bei 
Abwesenheit des Gemeindebrandmeisters und gleichzeiti-
ger Anwesenheit beider Stellvertreterinnen oder Stellver-
treter die dienstältere Stellvertreterin oder der dienstältere 
Stellvertreter Dienstvorgesetzte oder Dienstvorgesetzter 
im Sinne des Abs. 1 Satz 3.  

 
 
(3) Bei der Erfüllung der Aufgaben ist die von der Gemeinde  

erlassene „Dienstanweisung für den Gemeindebrand-
meister der Freiwilligen Feuerwehr“ zu beachten. 

 

 
§ 3 

Leitung der Ortsfeuerwehr 
 
(1) Die Ortsfeuerwehr wird von der Ortsbrandmeisterin oder  

dem Ortsbrandmeister geleitet (§ 20 Abs. 1 Satz 2 
NBrandSchG). Im Verhinderungsfalle erfolgt die Vertre-
tung in allen Dienstangelegenheiten durch die stellvertre-
tende Ortsbrandmeisterin oder den stellvertretenden Orts-
brandmeister. Sie sind im Dienst Vorgesetzte der Mitglie-
der der Ortsfeuerwehr. 

 
(2) Bei der Erfüllung der Aufgaben ist die von der Gemeinde  

erlassene „Dienstanweisung für Ortsbrandmeister der 
Freiwilligen Feuerwehr“ zu beachten. 

 

 
§ 4 

Führungskräfte taktischer Feuerwehreinheiten 
 
(1) Die Ortsbrandmeisterin oder der Ortsbrandmeister bestellt  

aus den Angehörigen der Einsatzabteilung der Ortsfeuer-
wehr nach deren Anhörung die für den örtlichen Bereich 
erforderlichen Zug- und Gruppenführer (Führer der takti-
schen Feuerwehreinheiten).  

 
(2) Die Führungskräfte der taktischen Einheiten sind im  

Dienst Vorgesetzte der Angehörigen ihrer jeweiligen takti-
schen Einheit. 

(3) Ortsbrandmeisterin oder Ortsbrandmeister können die  
Führungskräfte nach Maßgabe des § 8 Abs. 7 der Verord-
nung über den Eintritt in den Dienst, die Gliederung nach 
Dienstgraden und die Übertragung von Funktionen bei 
den Freiwilligen Feuerwehren im Land Niedersachsen 
(FwVO) abberufen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Ein 
wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn die Füh-
rungskräfte 

 
1. die Dienstpflicht grob verletzt oder das Ansehen der  

Feuerwehr geschädigt haben, 
2. die Gemeinschaft innerhalb der Feuerwehr durch ihr  

Verhalten erheblich gestört haben oder 
3. die Tätigkeit nicht mehr ordnungsgemäß ausüben kön- 

nen. 
 
Vor der Entscheidung über die Abberufung ist das jeweilige 
Ortskommando und die betroffene Führungskraft anzuhören. 
Den abberufenen Führungskräften wird der bisherige Dienst-
grad belassen. Die Gemeindebrandmeisterin oder der Ge-
meindebrandmeister sind über die beabsichtigten Maßnah-
men rechtzeitig schriftlich zu unterrichten. 
 
 

§ 5 
Gemeindekommando 

 
(1) Das Gemeindekommando unterstützt die Gemeinde- 

brandmeisterin oder den Gemeindebrandmeister. Dabei 
obliegen dem Gemeindekommando insbesondere folgen-
de Aufgaben: 

 
a) Vorbereitung der erforderlichen Maßnahmen zum Ein- 

satz der Freiwilligen Feuerwehr innerhalb der Gemein-
de Bissendorf und zur Leistung von Nachbarschaftshil-
fe, 
 

b) Mitwirkung bei Feststellung des Bedarfs an Anlagen,  
Mitteln einschließlich Sonderlöschmitteln und Geräten 
und technischen Einrichtungen für die Brandbekämp-
fung und die Durchführung von Hilfeleistungen, 
 

c) Mitwirkung bei der Erstellung des Haushaltsvoran- 
schlages der Gemeinde Bissendorf für den Bereich 
Freiwillige Feuerwehr, 
 

d) Mitwirkung bei der Aufstellung von örtlichen Alarm –  
und Einsatzplänen und Plänen für die Löschwasser-
versorgung sowie deren laufende Ergänzung, 
 

e) Mitwirkung bei der Ermittlung des Löschwasserbe- 
darfs, 
 

f) Überwachung der laufenden Schulung der Mitglieder  
der Freiwilligen Feuerwehr sowie Beratung bei deren 
Entsendung zu Lehrgängen, 
 

g) Mitwirkung bei der Planung und Durchführung von  
Übungen, 
 

h) Überwachung der Durchsetzung der Unfallverhütungs- 
vorschriften und sonstiger Sicherheitsbestimmungen, 

i) Mitwirkung bei der Aufstellung einer Feuerwehrbe- 
darfsplanung, 
 

j) Mitwirkung bei der Erledigung von Aufgaben nach § 2  
Abs. 4 Nr. 3 NBrandSchG, 
 

k) Überwachung der Pflege und Wartung der Geräte und  
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Ausrüstungsgegenstände, 
 

l) Aufstellung und Festlegung der Organisation der Kin- 
der- und Jugendabteilung. 

 
(2) Das Gemeindekommando besteht aus 

a) der Gemeindebrandmeisterin oder dem Gemeinde- 
brandmeister als Leiterin oder Leiter, 

 
b) der stellvertretenden Gemeindebrandmeisterin oder  

dem stellvertretenden Gemeindebrandmeister oder 
den stellvertretenden Gemeindebrandmeisterinnen 
oder den stellvertretenden Gemeindebrandmeistern, 
den Ortsbrandmeisterinnen und den Ortsbrandmeis-
tern sowie deren Stellvertreterinnen oder Stellvertre-
tern als Beisitzerinnen oder Beisitzer kraft Amtes, 

 
c) weiteren bestellten Beisitzerinnen oder Beisitzern als  

beratende Mitglieder,  
 

d) der Leiterin oder dem Leiter der Musikabteilung bei der  
Ortsfeuerwehr Schledehausen als beratendes Mitglied 
kraft Amtes.  

 
(3) Die Beisitzerinnen und Beisitzer nach Abs. 2 Satz 1 Buch- 

stabe c werden auf Vorschlag der in Satz 1 Buchstabe a 
und b genannten Gemeindekommandomitglieder von der 
Gemeindebrandmeisterin oder dem Gemeindebrandmeis-
ter aus den Angehörigen der Einsatzabteilung der Freiwil-
ligen Feuerwehr bestellt. 

 
(4) Die Gemeindebrandmeisterin oder der Gemeindebrand- 

meister kann weitere Mitglieder der Feuerwehr oder sach-
kundige Personen zu Sitzungen des Gemeindekomman-
dos hinzuziehen. Diese haben kein Stimmrecht. 

 
(5) Die Gemeindebrandmeisterin oder der Gemeindebrand- 

meister kann die Beisitzer nach Absatz 2 Satz 1 Buchst. c 
und die Trägerinnen oder Träger anderer Funktionen nach 
Absatz 3 bei Vorliegen eines wichtigen Grundes nach An-
hörung des Gemeindekommandos vorzeitig abberufen. 

 
(6) Das Gemeindekommando wird von der Gemeindebrand- 

meisterin oder dem Gemeindebrandmeister bei Bedarf, 
mindestens jedoch zweimal im Jahr, mit zweiwöchiger La-
dungsfrist unter Angabe der Tagesordnung einberufen. 
Die Ladungsfrist kann in dringenden Fällen angemessen 
verkürzt werden. Das Gemeindekommando ist einzuberu-
fen, wenn die Gemeinde oder mehr als die Hälfte der 
stimmberechtigten Gemeindekommandomitglieder dies 
unter Angabe des Grundes verlangen. 

 
(7) Das Gemeindekommando ist beschlussfähig, wenn nach  

ordnungsgemäßer Ladung mehr als die Hälfte seiner 
stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. 

 
(8) Beschlüsse des Gemeindekommandos werden mit der  

Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder 
gefasst. Stimmengleichheit gilt als Ablehnung. Es wird of-
fen abgestimmt. Abweichend davon wird, wenn ein Mit-
glied des Gemeindekommandos es verlangt, geheim ab-
gestimmt. 

 
(9) Über jede Sitzung des Gemeindekommandos ist eine Nie- 

derschrift zu fertigen, die von der Gemeindebrandmeiste-
rin oder dem Gemeindebrandmeister und einem weiteren 
Mitglied des Gemeindekommandos (Schriftwartin oder 
Schriftwart) zu unterzeichnen ist. Eine Ausfertigung der 
Niederschrift ist der Gemeinde Bissendorf zuzuleiten. 

§ 6 
Ortskommando 

 
(1) Das Ortskommando unterstützt die Ortsbrandmeisterin  

oder den Ortsbrandmeister. Dem Ortskommando obliegen 
auf der Ortsebene die in § 5 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe a, b, 
d, e, f, g, h, i und k aufgeführten Aufgaben. 

 
(2) Das Ortskommando entscheidet über die Aufnahme von  

Mitgliedern in die Feuerwehr, über die Auf- bzw. Übernah-
me eines Mitgliedes in eine andere Abteilung der Ortsfeu-
erwehr sowie über den Ausschluss eines Mitgliedes (§ 
18). 

 
(3) Das Ortskommando besteht aus 
 

a) der Ortsbrandmeisterin oder dem Ortsbrandmeister als  
Leiterin oder Leiter, 
 

b) der stellvertretenden Ortsbrandmeisterin oder dem  
stellvertretenden Ortsbrandmeister, 
 

c) drei bestellten Beisitzerinnen oder Beisitzern 
 

d) zwei weiteren bestellten Beisitzerinnen und Beisitzern  
bei den Ortsfeuerwehren Bissendorf und Schledehau-
sen  
 

e) der Leiterin oder dem Leiter der Musikabteilung bei der  
Ortsfeuerwehr Schledehausen als beratendes Mit-
glied. 

 
Die Beisitzerinnen und Beisitzer nach Satz 1 Buchstabe c 
und d werden von der Ortsbrandmeisterin oder dem Orts-
brandmeister aus den Angehörigen der Einsatzabteilung 
der Ortsfeuerwehr auf Vorschlag der Mitgliederversamm-
lung für die Dauer von drei Jahren bestellt. Trägerinnen 
und Träger anderer Funktionen können als weitere bera-
tende Beisitzerinnen und Beisitzer in das Ortskommando 
aufgenommen werden. 

 
Die Ortsbrandmeisterin oder der Ortsbrandmeister kann 
die Beisitzer nach Absatz 3, Satz 1, Buchst. c und d und 
Trägerinnen und Träger anderer Funktionen bei Vorliegen 
eines wichtigen Grundes nach Anhörung der Mitglieder-
versammlung vorzeitig abberufen. 

 
(4) Das Ortskommando wird von der Ortsbrandmeisterin oder  

dem Ortsbrandmeister bei Bedarf, mindestens jedoch 
zweimal im Jahr, mit zweiwöchiger Ladungsfrist unter An-
gabe der Tagesordnung einberufen. Die Ladungsfrist kann 
in dringenden Fällen   angemessen verkürzt werden. Das 
Ortskommando ist einzuberufen, wenn die Gemeinde-
brandmeisterin oder der Gemeindebrandmeister oder 
mehr als die Hälfte der stimmberechtigten Ortskomman-
domitglieder dies unter Angabe des Grundes verlangen. 
Die Gemeindebrandmeisterin oder der Gemeindebrand-
meister können an allen Sitzungen des Ortskommandos 
mit beratender Stimme teilnehmen. Für Beschlüsse des 
Ortskommandos gilt § 5 Abs. 8 entsprechend. 

 
(5) Über jede Sitzung des Ortskommandos ist eine Nieder- 

schrift zu fertigen, die von der Ortsbrandmeisterin oder 
dem Ortsbrandmeister und einem weiteren Mitglied des 
Ortskommandos (Schriftwartin oder Schriftwart) zu unter-
zeichnen ist. Eine Ausfertigung der Niederschrift ist der 
Gemeinde Bissendorf und der Gemeindebrandmeisterin 
oder dem Gemeindebrandmeister zuzuleiten. 
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§ 7 
Mitgliederversammlung der Ortsfeuerwehren 

 
(1) Die Mitgliederversammlung beschließt über die Angele- 

genheiten der Ortsfeuerwehr, für die nicht die Gemeinde-
brandmeisterin oder der Gemeindebrandmeister, die Orts-
brandmeisterin oder der Ortsbrandmeister, das Gemein-
dekommando oder das Ortskommando im Rahmen dieser 
Satzung oder anderer Vorschriften zuständig sind. Insbe-
sondere obliegen ihr 
 
a) die Entgegennahme des Jahresberichtes (Tätigkeits- 

berichts), 
 

b) die Entgegennahme des Berichtes über die Dienstbe- 
teiligung, 

 
c) der Vorschlag für die Berufung der Ortsbrandmeisterin  

oder des Ortsbrandmeisters (§ 9 Abs. 5), 
 

d) der Vorschlag für die Berufung der stellv. Ortsbrand- 
meisterin oder des stellv. Ortsbrandmeisters (§ 9 Abs. 
5), 

 
e) der Vorschlag der Beisitzerinnen und Beisitzer nach §  

6 Abs. 3 Buchst. c und d. 

 
(2) Die Mitgliederversammlung wird von der Ortsbrandmeiste- 

rin oder dem Ortsbrandmeister bei Bedarf, mindestens je-
doch einmal im Jahr, einberufen. Sie ist einzuberufen, 
wenn die Gemeinde Bissendorf oder ein Drittel der aktiven 
Mitglieder der Ortsfeuerwehr dies unter Angabe des Grun-
des verlangen. Ort und Zeit der Mitgliederversammlung 
sind mindestens zwei Wochen vorher ortsüblich unter Mit-
teilung der Tagesordnung bekannt zu geben. An der Mit-
gliederversammlung soll jeder Angehörige der Einsatzab-
teilung der Ortsfeuerwehr teilnehmen. Angehörige anderer 
Abteilungen können teilnehmen. 

 
(3) Die Mitgliederversammlung wird von der Ortsbrandmeiste- 

rin oder dem Ortsbrandmeister geleitet; sie ist beschluss-
fähig, wenn mehr als die Hälfte der stimmberechtigten Mit-
glieder (Abs. 4) anwesend ist. Bei Beschlussunfähigkeit ist 
innerhalb von vier Wochen unter Einhaltung der Ladungs-
frist eine neue Mitgliederversammlung mit der gleichen Ta-
gesordnung einzuberufen, die unabhängig von der Zahl 
der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder beschluss-
fähig ist. Auf die Beschlussfähigkeit der erneuten Mitglie-
derversammlung ist in der Einladung hinzuweisen. 

 
(4) Jeder Angehörige der Einsatzabteilung hat eine Stimme,  

die nicht übertragen werden kann (stimmberechtigtes Mit-
glied). Angehörige anderer Abteilungen haben beratende 
Stimme. 

 
(5) Beschlüsse werden mit der Mehrheit der anwesenden  

stimmberechtigten Mitglieder gefasst; Stimmengleichheit 
gilt als Ablehnung. Es wird offen abgestimmt. Abweichend 
davon wird, wenn ein stimmberechtigtes Mitglied es ver-
langt, eine schriftliche Abstimmung durchgeführt. 

 
(6) Über jede Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift zu  

fertigen, die von der Ortsbrandmeisterin oder dem Orts-
brandmeister und der Schriftwartin oder dem Schriftwart 
zu unterzeichnen ist. Eine Ausfertigung der Niederschrift 
ist der Gemeindebrandmeisterin oder dem Gemeinde-
brandmeister sowie der Gemeinde Bissendorf zuzuleiten. 

§ 8 
Mitgliederversammlung der Gemeindefeuerwehr 

 
(1) Die Mitgliederversammlung beschließt über die Angele- 

genheiten der Gemeindefeuerwehr, für die nicht die Mit-
gliederversammlung der Ortsfeuerwehr, die Gemeinde-
brandmeisterin oder der Gemeindebrandmeister, die Orts-
brandmeisterin oder der Ortsbrandmeister, das Gemein-
dekommando oder das Ortskommando im Rahmen dieser 
Satzung oder anderer Vorschriften zuständig sind. Insbe-
sondere obliegen ihr 

 
a) die Entgegennahme des Jahresberichts der Gemein- 

defeuerwehr (Tätigkeitsberichts), 
 

b) die Entscheidung über die Berufung von Ehrenmitglie- 
dern. 

 
(2) Die Mitgliederversammlung der Gemeindefeuerwehr wird  

von der Gemeindebrandmeisterin oder dem Gemeinde-
brandmeister bei Bedarf, mindestens jedoch einmal im 
Jahr, einberufen. Sie wird von der Gemeindebrandmeiste-
rin oder dem Gemeindebrandmeister geleitet. 

 
(3) Für die Zuständigkeiten und das Verfahren gilt § 7 Abs. 2  

bis 6 entsprechend. 
 
 

§ 9 
Verfahren bei Vorschlägen 

 
(1) Über Vorschläge zur Besetzung von Funktionen, deren  

Besetzung durch die Mitgliederversammlung erfolgt, wird 
schriftlich abgestimmt. Ist nur ein Vorschlag gemacht, 
wird, wenn niemand widerspricht, durch Zuruf abgestimmt. 
Vorgeschlagen ist, wer die Mehrheit der Stimmen erhält. 

 
(2) Wird eine Mehrheit nicht erreicht, so findet eine zweite Ab 

stimmung statt, durch die das Mitglied vorgeschlagen ist, 
für das die meisten Stimmen abgegeben worden sind. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet das Los, das von der je-
weiligen Leiterin oder dem jeweiligen Leiter des Verfah-
rens zu ziehen ist. 

 
(3) Über den der Gemeinde Bissendorf nach § 20 Abs. 4  

NBrandSchG abzugebenden Vorschlag der in das Ehren-
beamtenverhältnis zu berufenden Führungskräfte (Ge-
meindebrandmeisterin oder Gemeindebrandmeister, Orts-
brandmeisterin oder Ortsbrandmeister sowie deren Stell-
vertreterinnen und Stellvertreter) wird schriftlich abge-
stimmt. Wird bei mehr als zwei Bewerberinnen oder Be-
werbern im ersten Abstimmungsgang nicht die für den 
Vorschlag nach § 20 Abs. 5 NBrandSchG erforderliche 
Mehrheit erreicht, so ist eine Stichabstimmung zwischen 
den beiden Bewerberinnen oder Bewerbern, auf die die 
meisten Stimmen entfallen sind, durchzuführen. Wird die 
erforderliche Mehrheit wiederum nicht erreicht, können am 
gleichen Tage erneute Abstimmungen durchgeführt wer-
den. 

 
(4) Die Versammlung der Ortsbrandmeisterinnen bzw. Orts- 

brandmeister macht für jedes von ihrer Beteiligung abhän-
gige und zu besetzende Amt (Gemeindebrandmeisterin 
oder Gemeindebrandmeister und Stellv. Gemeindebrand-
meisterinnen oder Stellv. Gemeindebrandmeister) einen 
Vorschlag. Wird bei mehr als zwei Bewerberinnen oder 
Bewerbern im ersten Abstimmungsgang nicht die für einen 
Vorschlag gemäß § 20 Abs. 5 NBrand-SchG erforderliche 
Mehrheit, nämlich die Mehrheit der Ortsbrandmeisterinnen 
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oder Ortsbrandmeister und ihrer Stellvertreterinnen und 
Stellvertreter, erreicht, so ist eine Stichabstimmung zwi-
schen den beiden Bewerberinnen oder Bewerbern, auf die 
die meisten Stimmen entfallen sind, durchzuführen. Wird 
die erforderliche Mehrheit wiederum nicht erreicht, können 
am gleichen Tage erneute Abstimmungen durchgeführt 
werden. 

 
(5) Die Mitgliederversammlung der Ortsfeuerwehr macht für  

jedes von ihrer Beteiligung abhängige und zu besetzende 
Amt (Ortsbrandmeisterin oder Ortsbrandmeister und 
Stellv. Ortsbrandmeisterin oder Stellv. Ortsbrandmeister) 
einen Vorschlag. Wird bei mehr als zwei Bewerberinnen 
oder Bewerbern im ersten Abstimmungsgang nicht die für 
einen Vorschlag gemäß § 20 Abs. 6 NBrandSchG erfor-
derliche Mehrheit, nämlich die Mehrheit der in einer Mit-
gliederversammlung der Ortsfeuerwehr anwesenden akti-
ven Mitglieder erreicht, so ist eine Stichabstimmung zwi-
schen den beiden Bewerberinnen oder Bewerbern, auf die 
die meisten Stimmen entfallen sind, durchzuführen. Wird 
die erforderliche Mehrheit wiederum nicht erreicht, können 
am gleichen Tage erneute Abstimmungen durchgeführt 
werden. 

 
 

§ 10 
Angehörige der Einsatzabteilung 

 
(1) Für den Einsatzdienst gesundheitlich geeignete Einwoh- 

nerinnen und Einwohner der Gemeinde Bissendorf, die 
das 16. Lebensjahr, aber noch nicht das im Nieders. 
Brandschutzgesetz vorgesehene Lebensjahr für den Ein-
tritt in die Altersabteilung vollendet haben, können Ange-
hörige der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr 
werden. Bei Minderjährigen ist die schriftliche Einwilligung 
der Erziehungsberechtigten erforderlich. Angehöriger der 
Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr kann auch 
werden, wer der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuer-
wehr einer anderen Gemeinde angehört und regelmäßig 
für Einsätze zur Verfügung steht   (Doppelmitglied § 12 
Abs. 2 NBrandSchG). 

 
(2) Aufnahmegesuche sind schriftlich an die für den Wohnsitz  

zuständige Ortsfeuerwehr zu richten. Anträge von Doppel-
mitgliedern sind an die Ortsfeuerwehr zu richten, in deren 
Bereich der Wohnort der Einsatzkraft liegt. Die Teilnahme 
am Einsatz- und Übungsdienst hat bei einer Doppelmit-
gliedschaft Vorrang in der Ortsfeuerwehr des Wohnortes 
vor der Ortsfeuerwehr der weiteren Mitgliedschaft. Die Ge-
meinde Bissendorf kann ein Führungszeugnis und ein 
ärztliches Zeugnis über den Gesundheitszustand der Be-
werberinnen und Bewerber anfordern. Sie trägt die Kosten 
hierfür. 

 
(3) Über die Aufnahme in die Einsatzabteilung entscheidet  

das Ortskommando (§ 6   Abs. 1). Die Ortsbrandmeisterin 
oder der Ortsbrandmeister hat die Gemeinde Bissendorf 
über die Gemeindebrandmeisterin oder den Gemeinde-
brandmeister vor der Bekanntgabe der Entscheidung über 
den Aufnahmeantrag zu unterrichten, soweit die Gemein-
de Bissendorf darauf nicht generell verzichtet hat. 

 
(4) Nach erfolgreicher Ausbildung und einwandfreiem Verhal- 

ten im Dienst beschließt das Ortskommando über die Be-
währung in der Probezeit (§ 7 Abs. 2 FwVO). Bei der end-
gültigen Aufnahme ist folgende schriftliche Erklärung ab-
zugeben: 

 
„Ich verspreche, die freiwillig übernommenen Pflichten als 

Mitglied der Freiwilligen  Feuerwehr pünktlich und gewis-
senhaft zu erfüllen und gute Kameradschaft zu halten.“ 

 
(5) Die Zugehörigkeit zu einer Ortsfeuerwehr richtet sich bei  

Angehörigen der Einsatzabteilung nach ihrem Wohnsitz. 
In Einzelfällen kann das Gemeindekommando eine hier-
von abweichende Regelung treffen. 

 

 
§ 11 

Angehörige der Altersabteilung 
 
(1) Angehörige der Einsatzabteilung sind in die Altersabtei- 

lung zu übernehmen, wenn sie das im Nieders. Brand-
schutzgesetz vorgesehene Lebensjahr vollendet haben. 

 
(2) Angehörige der Einsatzabteilung können auf ihren Antrag  

oder auf Beschluss des Ortskommandos in die Altersabtei-
lung übernommen werden, wenn sie den Dienst in der Ein-
satzabteilung auf Dauer nicht mehr ausüben können. 

 
(3) Angehörige der Altersabteilung dürfen bei dienstlichen  

Veranstaltungen Dienstkleidung tragen. 
 
(4) Angehörige der Altersabteilung können mit ihrem Einver- 

ständnis zu Diensten außerhalb des Übungs- und Einsatz-
dienstes herangezogen werden. 

 

 
§ 12 

Mitglieder der Kinder- und Jugendfeuerwehren 
 
(1) Die Freiwillige Feuerwehr Bissendorf richtet im Einverneh- 

men mit der Gemeinde Bissendorf eine Jugendabteilung 
auf Gemeindeebene ein, die organisatorisch in die Orts-
feuerwehren Bissendorf, Ellerbeck, Jeggen und Schlede-
hausen eingebunden ist. 

 
(2) Eine Kinderfeuerwehr kann auf Gemeindeebene, die orga- 

nisatorisch in die Ortsfeuerwehren Bissendorf, Ellerbeck, 
Jeggen und Schledehausen eingebunden ist, eingerichtet 
werden. 

 
(3) Jugendliche aus der Gemeinde Bissendorf können nach  

Vollendung des 12. Lebensjahres Mitglied in der Jugend-
abteilung werden, wenn die schriftliche Einwilligung der 
Erziehungsberechtigten vorliegt. 

 
(4) Kinder aus der Gemeinde Bissendorf können nach Vollen- 

dung des 6. aber noch nicht des 12. Lebensjahres Mitglied 
in der Kinderfeuerwehr werden, wenn die schriftliche Ein-
willigung der Erziehungsberechtigten vorliegt. 

 
(5) Über die Aufnahme in die Kinder- oder Jugendfeuerwehr  

entscheidet das Ortskommando auf Vorschlag der Kinder- 
oder Jugendfeuerwehr. 

 
 

§ 13 
Musikabteilung 

 
(1) Eine Musikabteilung ist bei der Ortsfeuerwehr Schlede- 

hausen eingerichtet. 
 
(2) Die Leiterin oder der Leiter der Musikabteilung und deren  

Vertretung wird auf Vorschlag der Mehrheit der Mitglieder 
der Musikabteilung von der Ortsbrandmeisterin oder dem 
Ortsbrandmeister für die Dauer von drei Jahren bestellt.  
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(3) Die Zughörigkeit zur Musikabteilung ist an besonderen Vo- 
raussetzungen nicht gebunden. Die Angehörigen der Mu-
sikabteilung müssen ihren Wohnsitz nicht in der Gemeinde 
Bissendorf haben. Sie müssen keinen Einsatzdienst leis-
ten, soweit sie nicht Mitglied der Einsatzabteilung sind. 

 
(4) Über die Aufnahme entscheidet das Ortskommando der  

Ortsfeuerwehr Schledehausen. 
 

 
§ 14 

Angehörige der Ehrenabteilung 
 
Feuerwehrmitglieder und sonstige Einwohnerinnen und Ein-
wohner der Gemeinde Bissendorf, die sich besondere Ver-
dienste um den kommunalen Brandschutz und die Hilfeleis-
tung erworben haben, können auf Vorschlag des Ortskom-
mandos nach Anhörung der Gemeinde Bissendorf und der 
Gemeindebrandmeisterin oder des Gemeindebrandmeisters 
durch die Mitgliederversammlung zu Ehrenmitgliedern der 
Freiwilligen Feuerwehr ernannt werden. 
 

 
§ 15 

Fördernde Mitglieder 
 
Die Feuerwehr kann fördernde Mitglieder aufnehmen; über die 
Aufnahme entscheidet das Ortskommando. 
 

 
§ 16 

Rechte und Pflichten 
 
(1) Die Angehörigen der Einsatzabteilung sind verpflichtet, die  

ihnen übertragenen Aufgaben gewissenhaft auszuführen. 
Sie haben die von ihren Vorgesetzten im Rahmen der Auf-
gaben der Feuerwehr gegebenen Anordnungen zu befol-
gen. Angehörige der Einsatzabteilung, die aus persönli-
chen Gründen vorübergehend an der Teilnahme am Ein-
satz- und Ausbildungsdienst verhindert sind, können auf 
Antrag durch die Ortsbrandmeisterin oder den Ortsbrand-
meister befristet beurlaubt werden. Während der Dauer 
der Beurlaubung ruhen die Rechte und Pflichten als Ange-
höriger der Einsatzabteilung. 

 
(2) Die Mitglieder in der Kinder- und Jugendabteilung sollen  

an dem für sie vorgesehenen Übungsdienst und sonstigen 
Veranstaltungen teilnehmen. Sie haben die im Rahmen 
der Aufgaben der Kinder- und Jugendfeuerwehr gegebe-
nen Anordnungen zu befolgen. 

 
(3) Jedes Mitglied hat die ihm überlassenen Bekleidungs- und  

Ausrüstungsgegenstände sowie die Geräte pfleglich und 
schonend zu behandeln. Bei vorsätzlicher und grob fahr-
lässiger Beschädigung von Bekleidungs- und Ausrüs-
tungsgegenständen sowie von Geräten kann die Gemein-
de Bissendorf den Ersatz des entstandenen Schadens 
verlangen. Dienstkleidung darf außerhalb des Dienstes 
nicht getragen werden. 

 
(4) Mitglieder, die Feuerwehrdienst verrichten, sind nach den  

gesetzlichen Bestimmungen unfallversichert. Jedes Mit-
glied ist verpflichtet, die „Unfallverhütungsvorschriften für 
Feuerwehren“ zu beachten. Tritt ein Unfall im Feuerwehr-
dienst ein, so ist dies unverzüglich über die Ortsfeuerwehr 
der Gemeinde Bissendorf zu melden. Dies gilt auch für Er-
krankungen, die erkennbar auf den Feuerwehrdienst zu-
rückzuführen sind. 

(5) Stellt ein Mitglied fest, dass ihm während des Feuerwehr- 
dienstes ein Schaden an seinem privaten Eigentum ent-
standen ist, so gilt Absatz 4 Satz 3 entsprechend. 

 
 

§ 17 
Verleihung von Dienstgraden 

 
(1) Dienstgrade dürfen an Angehörige der Einsatzabteilung  

nur unter Beachtung der §§ 8  ff FwVO verliehen werden. 
 
(2) Die Verleihung eines Dienstgrades innerhalb der Ortsfeu- 

erwehr bis zum Dienstgrad „Erste Hauptfeuerwehrfrau 
oder Erster Hauptfeuerwehrmann“ vollzieht die Ortsbrand-
meisterin oder der Ortsbrandmeister auf Beschluss des 
Ortskommandos. Die Verleihung bedarf der Zustimmung 
der Gemeindebrandmeisterin oder des Gemeindebrand-
meisters. Verleihungen ab Dienstgrad „Löschmeisterin  
oder  Löschmeister“ vollzieht die Gemeindebrandmeisterin 
oder der Gemeindebrandmeister auf Beschluss des Orts-
kommandos. Die Verleihung eines Dienstgrades an Funk-
tionsträgerinnen und Funktionsträger der Gemeindefeuer-
wehr vollzieht die Gemeindebrandmeisterin oder der Ge-
meindebrandmeister auf Beschluss des Gemeindekom-
mandos. 

 
 

§ 18 
Beendigung der Mitgliedschaft 

 
(1) Die Mitgliedschaft endet durch: 

a) Austrittserklärung 
 

b) Richterspruch, wenn dadurch die Fähigkeit zur Beklei- 
dung öffentlicher Ämter verloren wurde 
 

c) Auflösung der Freiwilligen Feuerwehr 
 

d) Aufgabe des Wohnsitzes oder des ständigen Aufent- 
haltes in der Gemeinde bei Angehörigen der Einsatz-
abteilung 
 

e) Wegfall der regelmäßigen Verfügbarkeit bei Doppelmit- 
gliedern 
 

f) Ausschluss. 
 
(2) Die Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr endet für  

die Mitglieder der Jugendfeuerwehr über Absatz 1 hinaus 
 
a) mit der Auflösung der Jugendfeuerwehr 

 
b) mit der nach Vollendung des 16. Lebensjahres mögli- 

chen Übernahme als Angehöriger der Einsatzabtei-
lung, spätestens jedoch mit Vollendung des 18. Le-
bensjahres. 

 
(3) Die Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr endet für  

die Mitglieder der Kinderfeuerwehr darüber hinaus 
 

a) mit der Auflösung der Kinderfeuerwehr 
 

b) mit der nach Vollendung des 12. Lebensjahres mögli- 
chen Übernahme als Mitglied der Jugendfeuerwehr. 
 

(4) Der Austritt aus der Freiwilligen Feuerwehr kann mit einer  
Frist von einem Monat zum Vierteljahresende erfolgen; der 
Austritt ist gegenüber der Ortsfeuerwehr spätestens einen 
Monat vor dem Vierteljahresende schriftlich zu erklären. 
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(5) Angehörige der Einsatzabteilung sind aus der Einsatzab- 
teilung zu entlassen, wenn sie sich in der Probezeit nicht 
bewähren oder gesundheitlich nicht mehr geeignet sind. 
Sie können in eine andere Abteilung der Freiwilligen Feu-
erwehr übernommen werden, wenn sie die Voraussetzun-
gen für eine Zugehörigkeit zu dieser Abteilung erfüllen. 

 
(6) Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr können aus der Frei- 

willigen Feuerwehr ausgeschlossen werden, wenn ein 
wichtiger Grund vorliegt. Ein wichtiger Grund liegt insbe-
sondere dann vor, wenn ein Mitglied: 

 
1. wiederholt seine Pflicht zur Teilnahme am Einsatz- und  

Ausbildungsdienst verletzt 
 

2. wiederholt fachliche Weisungen der Vorgesetzten nicht  
befolgt 

 
3. die Gemeinschaft innerhalb der Feuerwehr durch sein  

Verhalten erheblich stört 
 

4. das Ansehen der Feuerwehr geschädigt hat 
 

5. rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von mehr als ei- 
nem Jahr verurteilt worden ist 

 
6. innerhalb oder außerhalb der Freiwilligen Feuerwehr  

durch Äußerungen oder tatsächliche Handlungen zu 
erkennen gibt, dass er die freiheitlich demokratische 
Grundordnung nicht anerkennt. 

 
(7) Über die Einleitung eines Verfahrens zum Ausschluss aus  

der Freiwilligen Feuerwehr beschließt das Gemeindekom-
mando. Das Verwaltungsverfahren wird durch die Ge-
meinde Bissendorf geführt. Vor der Entscheidung über 
den Ausschluss aus der Freiwilligen Feuerwehr ist der 
oder dem Betroffenen Gelegenheit zur Stellungnahme zu 
geben. Die Ausschlussverfügung wird von der Gemeinde 
Bissendorf erlassen. 

 
(8) Angehörige der Einsatzabteilung und Mitglieder der Kin- 

der- oder Jugendfeuerwehr können, wenn gegen sie ein 
Ausschlussverfahren eingeleitet wurde, von der Orts-
brandmeisterin oder dem Ortsbrandmeister bis zur Ent-
scheidung über den Ausschluss suspendiert werden. 

 
(9) Die Beendigung der Mitgliedschaft eines Angehörigen der  

Einsatzabteilung hat die Ortsfeuerwehr über die Gemein-
debrandmeisterin oder den Gemeindebrandmeister der 
Gemeinde Bissendorf schriftlich anzuzeigen. 

 
(10)Im Falle des Ausscheidens eines Mitgliedes der Freiwilli- 

gen Feuerwehr sind innerhalb einer Woche Dienstklei-
dung, Dienstausweis, Ausrüstungsgegenstände und alle 
sonstigen zu Dienstzwecken zur Verfügung gestellten Ge-
genstände bei der Ortsfeuerwehr abzugeben. Die Ortsfeu-
erwehr bestätigt dem ausscheidenden Mitglied den Emp-
fang der zurückgegebenen Gegenstände und händigt ihm 
eine Bescheinigung über die Dauer der Mitgliedschaft und 
den Dienstgrad aus. 

 
(11)Werden zu Dienstzwecken zur Verfügung gestellte Ge- 

genstände nach Absatz  10   Satz 1 von dem ausgeschie-
denen Mitglied trotz schriftlicher Aufforderung nicht zu-
rückgegeben, kann die Gemeinde Bissendorf den Ersatz 
des entstandenen Schadens bis zur Höhe der Wiederbe-
schaffungskosten verlangen. 

§ 19 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Satzung tritt am 26.05.2020 in Kraft. 
 
(2) Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Satzung für die Freiwillige  

Feuerwehr in der Gemeinde Bissendorf vom 04.06.1998 
außer Kraft. 

 
 
Bissendorf, den 27. Mai 2020 
 
 

Gemeinde Bissendorf 
Der Bürgermeister 

Guido Halfter 
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Haushaltssatzung 
der Samtgemeinde Bersenbrück  

für das Haushaltsjahr 2020 
 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfas-
sungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Samtgemeinde 
Bersenbrück in der Sitzung am 19. März 2020  folgende 
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen: 
 
 

§ 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt  

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
1.1 der ordentlichen Erträge auf 36.713.400 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 37.317.700 €  

ordentliches Ergebnis -604.300 € 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 € 

außerordentliches Ergebnis 0 € 
Jahresergebnis -604.300 € 

 
2. im Finanzhaushalt  

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
2.1 der Einzahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit 35.290.400 € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit 34.184.000 € 
2.3 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.175.600 € 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 4.142.000 € 
2.5 der Einzahlungen aus  

Finanzierungstätigkeit 2.966.400 €  
2.6 der Auszahlungen für  

Finanzierungstätigkeit 2.052.900 € 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich Gesamtbeträge: 
der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 39.432.400 € 
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 40.378.900 €  
Finanzmittelbedarf 2020 -946.500 €  
 

 
§ 2 

 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für In-



vestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Krediter-
mächtigung) wird auf 2.966.400 € festgesetzt.  
 
 

§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird 
auf 2.900.000 € festgesetzt. 
 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquidi-
tätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 8.000.000 € 
festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 
Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage wird auf 54 % der 
Steuerkraftmesszahlen der Mitgliedsgemeinden der Samtge-
meinde Bersenbrück festgesetzt. 
 
 

§ 6 
 
Über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlun-
gen im Sinne des § 117 Abs. 1 Satz 2 NKomVG gelten als un-
erheblich, wenn sie 50.000,00 € nicht übersteigen.  
 
 

§ 7 
 
Die Notwendigkeit einer Nachtragshaushaltssatzung im Sinne 
des § 115 Abs. 2 Nr. 2 NKomVG ist gegeben, wenn sich Mehr-
aufwendungen ergeben, die im Einzelfall 5 v.H. der Gesamt-
aufwendungen des Ergebnishaushaltes übersteigen. Glei-
ches gilt für Mehrauszahlungen in Bezug auf die Gesamtaus-
zahlungen des Finanzhaushaltes.   
 
 

§ 8 
 
Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher Bedeutung 
im Sinne von § 12 Abs. 1 Satz 1 KomHKVO wir auf 2.000.000 
EUR festgesetzt.  
 
 
Bersenbrück, den 28.05.2020 
 
 

Samtgemeinde Bersenbrück 
Der Samtgemeindebürgermeister 

Wernke 
 
 
 

Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2020 
 
Vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Gemäß §§ 119 Abs. 
4, 120 Abs. 2 und 122 Abs. 2 des Niedersächsischen Kommu-
nalverfassungsgesetzes (NKomVG) sowie § 111 NKomVG i. 
V. m. § 15 Abs. 6 des Niedersächsischen Gesetzes über den 
Finanzausgleich (NFAG) ist die für die §§ 2, 3, 4 und 5 der 
Haushaltssatzung erforderliche Genehmigung durch den 
Landkreis Osnabrück am 27.05.2020 unter dem Aktenzeichen 
11.3 Re erteilt worden.  

Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG 
vom 16.06.2020 bis zum 25.06.2020 zur Einsichtnahme in der 
Samtgemeindeverwaltung, Lindenstraße 2, 49593 Bersen-
brück, Zimmer 227, während der Dienststunden öffentlich 
aus.  
 
Darüber hinaus kann der Haushaltsplan im Internet eingese-
hen werden unter www.bersenbrueck.de, in PDF-Format so-
wie über einen Link als interaktiver Haushaltsplan. 
 
Bersenbrück, den 28.05.2020 
 
  

Samtgemeinde Bersenbrück  
Der Samtgemeindebürgermeister  

Wernke 
 

 
Nachtrag zum Veröffentlichungshinweis: 
 
Alle Interessierten, die die Haushaltssatzung 2020 einsehen 
möchten, setzen sich bitte zur Terminabsprache mit dem 
Fachdienst II.1, Finanzen, Herrn Heyer, Tel. (05439) 962324,  
Mail heyer@bersenbrueck.de in Verbindung. 
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Haushaltssatzung 
der Gemeinde Ankum  

für das Haushaltsjahr 2020  
 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfas-
sungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Ankum 
in der Sitzung am 26.03.2020 folgende Haushaltssatzung für 
das Haushaltsjahr 2020 beschlossen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt  

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf 11.055.200 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 10.796.900 € 

ordentliches Ergebnis 258.300 € 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 € 

außerordentliches Ergebnis 0 € 
 
Gesamtergebnis 258.300 € 
 
2. im Finanzhaushalt  

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender  

Verwaltungstätigkeit 10.439.600 € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender  

Verwaltungstätigkeit 9.907.600 € 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1.128.800 € 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 4.980.200 € 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 3.851.400 € 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 670.300 € 
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festgesetzt. 
 
Nachrichtlich Gesamtbeträge 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 15.419.800 € 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 15.558.100 € 
Finanzmittelbestand 2020 -138.300 € 
 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für In-
vestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Krediter-
mächtigung) wird auf 3.851.400,00 € festgesetzt.  
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.  
 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquidi-
tätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.800.000 € 
festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für 
das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt: 
1. Grundsteuer 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe  

(Grundsteuer A) 380 v.H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 380 v.H. 
 
2.  Gewerbesteuer 395 v.H. 
 
 

§ 6 
 
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlun-
gen im Sinne des § 117 NKomVG gelten als unerheblich, 
wenn sie 5.000 € nicht übersteigen.  
 
 

§ 7 
 

Die Notwendigkeit einer Nachtragshaushaltssatzung im Sinne 
des § 115 Abs. 2 Nr. 2 NKomVG ist gegeben, wenn sich Mehr-
aufwendungen ergeben, die im Einzelfall 5 v.H. der Gesamt-
aufwendungen des Ergebnishaushaltes übersteigen. Glei-
ches gilt für Mehrauszahlungen in Bezug auf die Gesamtaus-
zahlungen des Finanzhaushaltes.  

§ 8  
 

Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher Bedeutung 
im Sinne von § 12 Abs. 1 Satz 1 KomHKVO wird auf 
1.000.000,00 EUR festgesetzt.  
 
 
Ankum, den 30.05.2020  
 
 

Der Bürgermeister 
Brummer-Bange  

 
 
 

Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2020  
 
Vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Gemäß § 120 Abs. 2 
und § 122 Abs. 2 des Niedersächsischen. Kommunalverfas-
sungsgesetzes (NKomVG) ist die für § 2 (Kreditermächtigung) 
und § 4 (Höchstbetrag der Liquiditätskredite) der Haushalts-
satzung erforderliche Genehmigung durch den Landkreis Os-
nabrück am 29.05.2020 unter dem Aktenzeichen 11.3 Re er-
teilt worden.  
 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG 
vom 16. bis 24.06.2020 zur Einsichtnahme im Gemeindebüro 
der Gemeinde Ankum, Hauptstraße 27, 49577 Ankum, wäh-
rend der Dienststunden öffentlich aus.  
 
Darüber hinaus kann der Haushaltsplan im Internet eingese-
hen werden unter https://www.bersenbrueck.de/staticsite/sta-
ticsite.php?menuid=3101&topmenu=2997  
 
 
 
Ankum, den 30.05.2020  
 
 

Gemeinde Ankum 
Der Bürgermeister 
Brummer-Bange  

 
 
 
Nachtrag zum Veröffentlichungshinweis:  
 
Alle Interessierten, die die Haushaltssatzung 2020 einsehen 
möchten, setzen sich bitte mit der Gemeinde Ankum, Telefon 
05462/74740, Mail info@ankum.de , in Verbindung.  
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